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Öffentliche Bekanntmachung 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Lippstadt Nr. 328 “Wohn- 
und Geschäftshaus an der Beckumer Straße“ 
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Lippstadt hat in seiner Sitzung am 
05.09.2019 die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 
328 “Wohn- und Geschäftshaus an der Beckumer Straße“ beschlossen. Das 
Plangebiet ist oben im Lageplan dargestellt. Ziel der Bauleitplanung ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung eines neuen 
Verwaltungsgebäudes der GWL. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die zugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit von 
Freitag, den 20.09.2019 bis (einschließlich) Dienstag, den 22.10.2019 

bei der Stadt Lippstadt, Fachdienst Stadtplanung und Umweltschutz, Ostwall 1 
öffentlich aus und können während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch von 
7.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 12.30 Uhr 
und 13.30 bis 17.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr) bzw. nach vorheri-
ger Terminabsprache eingesehen werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass  

 während der Auslegungsfrist Stellungnahmen (z.B. schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per E-Mail) an vorgenannter Stelle abgegeben werden können,  



 nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den oben genannten Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  

Es besteht auch die Möglichkeit, Anregungen im Internet unter folgender Adresse 
abzugeben und die zuvor genannten Unterlagen dort einzusehen: 
http://www.lippstadt.de/planen/stadtplanung/bebauungsplaene/Buergerbeteiligun
g.php 
Die benannten Unterlagen sind auch über das zentrale Internetportal des Landes 
Nordrhein-Westfalens zugänglich, unter: https://uvp-verbund.de/nw 
Bekanntmachungsanordnung:  
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der oben aufgeführte Be-
schluss mit dem vom Stadtentwicklungsausschuss am 05.09.2019 gefassten 
Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfah-
ren worden ist. Die Bekanntmachung des zuvor genannten Beschlusses wird 
angeordnet. Der oben genannte Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Lippstadt unter 
http://www.lippstadt.de/bekanntmachungen einzusehen.  

Lippstadt, den 10.09.2019    
gez. Sommer 
Bürgermeister 
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